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I. Einleitung

In erster Linie muss Prävention im Strassenverkehr 

da ansetzen, wo Unfälle vermieden werden können 

(primäre Prävention). Die Sicherheit der Fahrradfah-

renden in der Schweiz kann durch vielseitige Mass-

nahmen weiter erhöht werden [1]. Es werden sich 

aber nicht alle Fahrradunfälle vermeiden lassen. 

Dann kommt der Fahrradhelm als Mittel der se-

kundären Prävention zum Einsatz: Er kann Kopf-

verletzungen in ihrem Schweregrad reduzieren.  

Das vorliegende Dokument stellt in kurzer Form den 

aktuellen Forschungsstand zur Wirkung des Fahr-

radhelms und zur Wirksamkeit von Strategien zu 

dessen Förderung (freiwillig oder obligatorisch) dar.  

Jeden Monat werden in Fachzeitschriften neue Stu-

dien zum Thema Fahrradhelm publiziert. Dabei wer-

den zum Teil kontroverse Ergebnisse dargestellt. 

Nicht selten wird auf publizierte Fachartikel reagiert 

und eine Gegendarstellung veröffentlicht. Dies er-

möglicht es Medien, Interessensvertretern und Wis-

senschaftlern, Fachartikel zu finden, die ihre bevor-

zugte Meinung stützen. So werden Forschungser-

gebnisse bei Befürwortern und Gegnern 

instrumentalisiert. Für eine objektiv-sachliche Zu-

sammenfassung der Befunde ist es entscheidend, 

die wissenschaftliche Güte und die damit einherge-

hende Aussagekraft der einzelnen Studien zu prü-

fen. Methodische Mängel gilt es bei der Interpreta-

tion zu berücksichtigen; methodisch zu schwache 

Studien müssen sogar gänzlich ausgeklammert wer-

den. Aufgrund der Kürze des vorliegenden Doku-

mentes kann auf die entsprechenden Beurteilungs- 

und Gütekriterien nicht eingegangen werden. Auch 

können nicht sämtliche Fragen rund um den Velo-

helm behandelt werden.  
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II. Warum den Kopf schützen

1. Verletzungsmechanismen und -kri-

terien 

Welche Kopfverletzungen bei einem Fahrradsturz er-

folgen, hängt von der Art der Kopfbelastung ab. 

Durch einen Aufprall können am Schädel Knochen-

brüche (Frakturen) auftreten oder Weichteile verletzt 

werden. Unabhängig davon, ob ein Aufprall erfolgt 

oder nur die Trägheitskraft auf das Gehirn einwirkt, 

kann dieses entweder lokal begrenzt (fokal) oder in 

räumlich grösserem Ausmass (diffus) verletzt sein [2]. 

Fokale Hirnverletzungen sind oftmals die Folge ei-

ner linearen (translatorischen) Beschleunigung: Er-

folgt beispielsweise ein Stoss auf die Stirn, drückt 

der Schädel erst gegen das Hirngewebe im frontalen 

Bereich, sodass hier Blutungen oder Schwellungen 

entstehen können (Kontusionen). Anschliessend 

wird sich das Gehirn mit gewisser zeitlicher Verzö-

gerung in Richtung Hinterkopf bewegen. Dabei 

kann der hintere Teil des Gehirns wiederum an den 

Schädel anstossen und sich dabei eine Prellung zu-

ziehen. Somit ist es möglich, dass bei einem Kopf-

anprall zwei Kontusionsmarken am Gehirn entste-

hen (sogenannte Coup-Contrecoup-Verletzung). 

Wird der Kopf durch einen Stoss in eine schnelle 

Drehbewegung versetzt (rotatorische Beschleuni-

gung), entstehen innere Kräfte bzw. Zugspannun-

gen, die zu eher diffusen Verletzungen führen, 

wie Gehirnerschütterungen. 

Um klinisch anzugeben, wie schwerwiegend eine 

Kopfverletzung ist, werden unterschiedliche Syste-

matiken verwendet. Verbreitet ist die «Abbreviated 

Injury Scale» (AIS), die Kopfverletzungen nach deren 

Lebensbedrohlichkeit einstuft. Ein detaillierter AIS-

Katalog gibt Auskunft über die Einteilung der jewei-

ligen Verletzung von AIS1 (leicht verletzt) bis AIS6 

(maximal verletzt, i. d. R. tödlich) [3]. Da es für jede 

Körperregion AIS-Einteilungen gibt, können meh-

rere Verletzungen bezüglich ihrer Schwere vergli-

chen werden. Bei einer Person mit mehreren Verlet-

zungen wird oftmals nur der maximale AIS-Code 

(MAIS), d. h. der AIS-Code derjenigen Körperregion 

mit der grössten Verletzungsschwere, angegeben. 

Beispiele für Kopfverletzungen verschiedener AIS-

Grade sind bei Schmitt et al. dargestellt [2; S. 75].  

Neben der klinischen Einteilung von vorhandenen 

Verletzungen ist es wichtig, Grössenordnungen 

der Belastungen zu kennen, die zu Verletzungen 

führen. Mit welchen Verletzungen bzw. mit wel-

chem Verletzungsrisiko ist zu rechnen, wenn der 

Kopf mit einer gewissen Kraft gestossen wird? Bis 

zu welcher Grössenordnung sind Kopfbelastungen 

tolerierbar? Das Wissen um diese Belastungsgrenz-

werte ist für die Konstruktion wirksamer Helme 

wichtig. Um solche Fragestellungen zu untersuchen, 

wurden verschiedene Experimente mit Leichen, Frei-

willigen und Tieren durchgeführt (zusammenfas-

send dargestellt in [2]). Die Ergebnisse dieser Experi-

mente geben Belastungsgrenzen bzw. Toleranzbe-

reiche für verschiedene Kopfverletzungen an. Sie 

sind wichtig, um in Experimenten Schlussfolgerun-

gen über die Wirksamkeit von Fahrradhelmen zie-

hen zu können. 
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2. Häufigkeit von Kopfverletzungen 

Gemäss zwei Studien aus Deutschland haben rund 

40 % der verunfallten Radfahrenden Kopfverletzun-

gen [4,5]. Daten aus den Niederlanden zeigen, dass 

bei einem Drittel der in ein Spital eingelieferten Rad-

fahrenden, Kopfverletzungen vorlagen [6]. Gemäss 

UVG-Statistik der Unfallversicherungen in der 

Schweiz erleiden 6000 (34 %) der verunfallten Rad-

fahrenden Verletzungen im Bereich Kopf/Ge-

sicht/Hals [1]. 

Die überwiegende Mehrheit der verunfallten Fahr-

radfahrenden erleiden leichte Kopfverletzungen 

(AIS1). Die Daten z. B. der deutschen Spitalstudie von 

Malczyk weisen einen Anteil von 77 % aus [5]. Aber: 

Kopfverletzungen können für verunfallte Radfah-

rende zu einem gravierenden Problem werden. Kopf-

verletzungen sind die primäre Todesursache von ver-

unfallten Radfahrenden [7]. 

Die Todesursachenstatistik des BFS weist für die 

Jahre 2008–2012 insgesamt 162 getötete Rad-

fahrende aus. Bei 64 % von ihnen wurde eine Kopf-

verletzung als Todesursache diagnostiziert. Von allen 

Verletzungen im Bereich Kopf/Gesicht/Hals werden in 

der UVG-Statistik 20 % als «Schädel-/Hirnverletzun-

gen» kodiert. Zu zwei Dritteln handelt es sich dabei 

um Gehirnerschütterungen und -prellungen.  

Häufigkeit und Schwere von Kopfverletzungen hän-

gen von diversen Einflussfaktoren ab – abgesehen 

davon, ob ein Helm getragen wurde oder nicht – 

wie dem Unfalltyp (Kollision vs. Alleinunfall), der 

Kollisionsgeschwindigkeit des Gegners oder dem Al-

ter der Verunfallten.  

Das niederländische Forschungsinstitut für Strassen-

verkehrssicherheit SWOV hält fest, dass bei in Spitä-

ler eingewiesenen Fahrradfahrenden, die eine Kol-

lision mit einem motorisierten Fahrzeug erlitten, 

knapp die Hälfte (47 %) der Verunfallten Kopfver-

letzungen aufweisen. Der Anteil reduziert sich bei 

Alleinunfällen auf unter einen Drittel (29 %) [6]. Die 

UVG-Daten der Schweiz zeigen keine Unterschiede 

im Anteil Verletzungen im Bereich Kopf/Ge-

sicht/Hals für Kollisionen bzw. Alleinunfälle [1, S. 77, 

Abb. 12]. 

Auch das Alter spielt eine Rolle: Kinder und Jugend-

liche erleiden gemäss schwedischen Daten über-

durchschnittlich oft bei einem Fahrradunfall Kopf-

verletzungen [6]: Über 60 % erleiden bei einem 

Fahrradunfall mit Spitaleinweisung Kopfverletzun-

gen. Daten aus Frankreich zeigen, dass nebst Kin-

dern auch Senioren ein erhöhtes Verletzungsrisiko 

aufweisen [8]. Für die Schweiz liegen keine Daten zu 

Kopfverletzungen nach Fahrradunfällen für Kinder 

und Senioren vor, da diese Altersgruppen nicht Teil 

der UVG-Statistik sind und in der Statistik der poli-

zeilich registrierten Strassenverkehrsunfälle diese 

Variable nicht erhoben wird.  
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III. Schützt der Helm?

1. Einleitung 

Die Wirksamkeit des Fahrradhelms wird anhand von 

biomechanischen Experimenten oder von epide-

miologischen Studien mit Radfahrenden unter-

sucht. 

2. Biomechanische Experimente 

Zur Veranschaulichung biomechanischer Studien sei 

exemplarisch auf das Experiment von Cripton und 

Mitautoren hingewiesen [9]. Die Autoren zeigen auf-

grund von Fallversuchen die unterschiedliche (trans-

latorische) Beschleunigung im Kopf mit und ohne 

Helm. Durch die Variation der Fallhöhe werden un-

terschiedlich starke Impacts simuliert. Eine Fallhöhe 

von 1,5 m entspricht einer Aufprallgeschwindigkeit 

von 5,6 m/sec bzw. ca. 20 km/h). Der behelmte Test-

kopf produziert für alle Fallhöhen deutlich tiefere Be-

schleunigungswerte1 (Abbildung 1).  

ls Grenzwert sind mit der gestrichelten Linie 180 g 

dargestellt. Dies entspricht gemäss dem Injury As-

sessment Reference Value (IARV) einem 5%-Risiko 

für eine Schädelfraktur. Durch den Helm können die 

Beschleunigungswerte massiv gesenkt werden. So 

reduziert der Helm die Beschleunigung bei einer Fall-

höhe von 2 Metern von 824 g auf 181 g und redu-

ziert damit das Risiko einer Schädelfraktur von 

99,9% auf 5%. 

1  Die Beschleunigung wird in g angegeben. 1 g entspricht der 
Erdbeschleunigung. 

Ein Mass, das nicht nur die Spitze der Beschleuni-

gung berücksichtigt, sondern auch die Dauer der je-

weiligen Belastung, ist das sogenannte Head Injury 

Criterion (HIC). Abbildung 2 zeigt, dass bei jeder 

Fallhöhe das HIC in der behelmten Situation massiv 

geringer war als in der unbehelmten. Der einge-

zeichnete Grenzwert von 700 geht gemäss dem 

Abbildung 1 
Beschleunigungsspitzen (Peak Acceleration) je nach Fallhöhe 
(Drop Height) mit oder ohne Helm. Die Zahlen über den Balken 
bezeichnen die Beschleunigungsspitzen. Die gestrichelten Linie 
IARV 180g entspricht einem 5%-Risiko für eine Schädelfraktur. 

  
Quelle: Cripton et al. [10] 

Abbildung 2 
Dauer der Belastung (Head Injury Criterion HIC) je nach Fall-
höhe (Drop Height) mit oder ohne Helm. Die Zahlen über den 
Balken bezeichnen HIC-Werte. Die gestrichelte Linie 700 IARV 
entspricht einem 5%-Risiko für eine schwere Hirnverletzung. 

 
Quelle: Cripton et al. [10] 
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IARV mit einem 5%-Risiko einer schweren Hirn-

verletzung (AIS 4+) einher.  

Abbildung 3 zeigt das Risiko schwerer Hirnverlet-

zungen (AIS 4+) in der behelmten und unbehelmten 

Situation.  

Wie die Befunde zeigen, verfügen Helme über ein 

deutliches Schutzpotenzial. Dennoch reduziert sich 

die Wirksamkeit mit steigender Aufprallgeschwin-

digkeit. Bei sehr hohen Geschwindigkeiten drohen 

demnach auch mit Helm Hirnverletzungen. 

Eine im Jahr 2015 veröffentlichte Studie hat gezeigt, 

dass Fahrradhelme noch optimiert werden könnten, 

insbesondere um die Bereiche der Schläfen und der 

unteren Stirn besser zu schützen [10]. Auch bei den 

Testverfahren besteht Optimierungspotenzial (z. B. 

Ausweitung des Prüfbereichs und höhere Prüfge-

schwindigkeiten für den Stossdämpfungstest). 

Gleichzeitig ist es wichtig, Kriterien wie Helmge-

wicht und Helmbelüftung zu berücksichtigen, denn 

sie haben einen Einfluss auf die Akzeptanz von Fahr-

radhelmen. 

 

3. Epidemiologische Studien 

Studien mit verunfallten Radfahrenden (epide-

miologischer Ansatz) kommen gegenüber Experi-

menten der Realität näher. Häufig werden in Erman-

gelung besserer Studiendesigns (randomisierte Stu-

dien) Spitaldaten ausgewertet (Fall-/Kontroll- 

studien). Polizeidaten liefern oftmals ein verzerrtes 

Bild, insbesondere da schwere Unfälle und Kollisio-

nen überrepräsentiert sind. Da es schwierig ist, im 

Nachhinein alle Faktoren zu erfassen, die nebst dem 

Helm möglicherweise einen Einfluss auf Kopfverlet-

zungen haben, gehen auch Spitaldaten mit Ein-

schränkungen einher. Hilfreich sind sogenannte 

Meta-Analysen (systematische Übersichtsarbei-

ten). Hierbei werden die Effekte einzelner Studien 

rechnerisch verschmolzen. Ermittelt wird ein ge-

poolter Effekt über alle verfügbaren Studien. Dies 

hat den Vorteil, dass Unsicherheiten, die in jeder 

Studie stecken, im Idealfall ausnivelliert werden. Die 

durch internationale Forschungsarbeiten belegte 

Schutzwirkung eines Fahrradhelms variiert je nach 

Meta-Analyse. So ermitteln Thompson, Rivara, 

Thompson [11] eine Schutzwirkung von 70 % und 

Attewell, Glase, McFadden [12] von 60 %. Im Rah-

men der Meta-Analysen, die Elvik in den Jahren 

2011 [13] und 2013 [14] realisiert hat, wurden 

Schutzwirkungen eines Fahrradhelms von 40 % 

bzw. 50 % errechnet.  

Zu beachten ist, dass die Wirksamkeitsangaben aus 

epidemiologischen Studien auch auf Unfällen mit 

nicht korrekt getragenen Velohelmen beruhen. 

Wird ein passender Helm korrekt getragen, fällt die 

Wirksamkeit demnach höher aus [15,16]. In der 

Schweiz tragen gemäss Helmerhebungen rund 

10 % der Fahrradfahrenden den Helm nicht gemäss 

Empfehlungen, bei den Kindern gar 20 % [17].  

 

Abbildung 3 
Wahrscheinlichkeit (Probability) schwerer Hirnverletzungen je 
nach Fallhöhe (Drop Height) mit oder ohne Helm. Die Angaben 
über den Balken bezeichnen die Wahrscheinlichkeit. 

 
Quelle: Cripton et al. [10]. 
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In Anbetracht dieser Resultate wird ersichtlich, dass 

die Schutzwirkung des Fahrradhelmes nicht genau 

bestimmt werden kann. In der vorliegenden Kurz-

analyse wird von einer minimalen Schutzwirkung 

von 40 % ausgegangen. 
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IV. Handlungsbedarf in der Schweiz

1. Rettungspotenzial 

Es wurde dargestellt, dass ein Fahrradhelm Kopfver-

letzungen in ihrem Schweregrad reduzieren kann. 

Ist es aus Sicht der öffentlichen Gesundheit aber 

auch sinnvoll, die Nutzung des Fahrradhelms zu för-

dern? Entscheidend ist das Präventionspotenzial: 

Wie viele Kopfverletzungen können verhindert wer-

den, wenn die Tragquote zunimmt – im Idealfall auf 

100 %? Das Präventionspotenzial hängt davon ab, 

wie viele Nichthelmträger heute unter den Radfah-

renden überhaupt zu finden sind und von der ermit-

telten Schutzwirkung des Helms.  

Für die Schweiz fehlen leider Angaben über die Häu-

figkeit von Kopfverletzungen bei der gesamten Be-

völkerung. Einzig aus der UVG-Statistik lässt sich für 

die Erwerbspersonen Angaben machen. Sie machen 

rund die Hälfte der Schweizer Bevölkerung aus. Ins-

besondere für Kinder und Senioren stehen keine Da-

ten zur Verfügung. Von den gemäss UVG-Statistik 

jährlich 17 000 verletzten Radfahrenden erleiden 

rund 1160 Radfahrende Schädel-/Hirnverletzungen 

[1]. Bei den in Tabelle 1 dargestellten Tragquoten 

liessen sich davon rund 350 Verletzungen verhin-

dern, wenn der Helm konsequent getragen worden 

wäre. Diese Berechnung basiert auf einer konserva-

tiven Schätzung der Schutzwirkung des Fahrrad-

helms von 40 %. 

Obige Abschätzung verdeutlicht, dass der Anteil 

vermeidbarer Verletzungen nicht mit der Wirk-

samkeit des Helmes übereinstimmt, sondern zusätz-

lich von der aktuellen Tragquote abhängt. 

Tabelle 1 zeigt den Anteil vermeidbarer Kopfverlet-

zungen in Abhängigkeit der Altersgruppe. Durch die 

hohe Helmtragquote bei Kindern bis 14 Jahre ist in 

dieser Altersklasse der geringste Anteil Kopfverlet-

zungen (19 %) auf das Nichthelmtragen zurückzu-

führen. Das Bild verändert sich bei den Älteren: 

Knapp ein Drittel ihrer Kopfverletzungen könnten 

vermieden werden.  

Diese Ausführungen zeigen, dass in der Schweiz ein 

beachtliches Präventionspotenzial durch die weitere 

Steigerung der Helmtragquote besteht. Dennoch er-

scheint eine aktive Förderung der Helmtragquote 

nur dann gerechtfertigt, wenn die Kosten hierfür 

nicht zu hoch ausfallen. Entsprechend stellt sich die 

Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Eine Mass-

nahme ist dann wirtschaftlich, wenn die Kosten 

(z. B. für Schulungsprogramme, Kampagnen, die 

Anschaffung eines Fahrradhelms für alle Radfahren-

den) geringer ausfallen als der Nutzen (in Form ver-

hinderter materieller und immaterieller Kosten). Eine 

umfassende Kosten-Nutzen-Diskussion würde den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es sei an dieser 

Stelle aber festgehalten, dass die Ergebnisse stark 

Tabelle 1 
Helmtragquoten der Radfahrenden und Anteil vermeidbarer 
Kopfverletzungen nach Alter in Prozent, 2015 

Alter Helmtragquote CH 20151 Anteil vermeidbarer 
Kopfverletzungen2 

0–14 67 19 

15–29 34 32 

30–44 51 26 

45–59 49 27 

60+ 38 31 
Total 47 28 
1 STATUS 2015 
2 Berechnet nach Gutsche et al.; 2011.  

 Schutzwirkung : Odds Ratio = 0.58 aus Elvik; 2011 
 

 
Quelle: bfu, Gutsche et al. [177], Elvik [170] 
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von den Rahmenbedingungen (z. B. der konkreten 

Strategie zur Förderung) abhängen. Eine Berech-

nungen aus der Schweiz zur Wirtschaftlichkeit eines 

Fahrradhelmobligatoriums für Kinder bis 14 Jahre 

kommt z. B. zu folgendem Befund [18]: Der Nutzen 

übersteigt die materiellen Kosten um den Faktor 1,5 

bzw. um den Faktor 4,7, wenn die Reduktion von 

immateriellem Leid dem Nutzen angerechnet wird. 

Die Berechnungen basieren auf der Annahme, dass 

zur Durchsetzung keine zusätzlichen polizeilichen 

Kontrollen erforderlich sind.  

2. Helm: freiwillig oder obligatorisch 

Die Tragquote kann grundsätzlich auf freiwilliger 

Basis (Schulungen, Kampagnen, ökonomische An-

reize) oder mittels eines (evtl. altersbezogen) Obli-

gatoriums (Gesetz, Vollzug) gefördert werden. 

Beide Strategien können ein wirksames Mittel zur 

Erhöhung der Tragquote und der Reduzierung von 

Kopfverletzungen sein – untersucht primär bei Kin-

dern (zusammengefasst in [1, S. 207 ff.]), neue Stu-

dien: [19,20].  

Eine autonome Entscheidung des Individuums 

setzt voraus, dass es die Konsequenzen seines Tuns 

vollumfänglich abschätzen kann. Um Erwachsenen 

eine informierte Entscheidung zu ermöglichen, ist 

der Staat verpflichtet, seine Bürgerinnen und Bürger 

zu informieren [21]. Dabei sollte die Informations-

vermittlung wirksam gestaltet werde.  

Edukative Interventionen (z. B. Schulungspro-

gramme, Kommunikationskampagnen) bedürfen 

zur Erreichung von Wirksamkeit in jedem Fall eine 

vertiefte Situationsanalyse bei der anvisierten 

Zielgruppe. Studien über Determinanten der Helm-

nutzung und über Handlungstheorien am Beispiel 

des Helmtragens sind wichtige Quellen, die bei der 

Konzipierung zwingend berücksichtigt werden müs-

sen [22-31]. Empfehlenswert ist der direkte Kon-

takt zur Zielgruppe. Bei Kindern kann er am effizie- 

ntesten in einer Verkehrserziehung während der ob-

ligatorischen Schulzeit hergestellt werden. Für alle 

andern Altersgruppen ist ein direkter Kontakt 

schwer herzustellen, höchstens anlässlich von poli-

zeilichen Kontrollen oder Aktivitäten der Polizei, bei 

denen auf die Wichtigkeit des Helmtragens hinge-

wiesen wird, oder im Kontakt mit Fahrradhändlern. 

Informationsanlässe oder Schulungsprogramme 

müssen zielgruppenorientiert ausgerichtet sein. In-

formationen sind bevorzugt im Kontext des Fahrrad-

fahrens zu vermitteln. Ein partizipativer Ansatz 

lohnt sich insbesondere bei Zielgruppen, die gegen-

über Prävention eher zurückhaltend reagieren (z. B. 

Jugendliche) oder schwer erreichbar sind (z. B. Perso-

nen aus tieferen sozioökonomischen Schichten 

und/oder mit Migrationshintergrund [32,33]). 

Im Rahmen des EU-Projektes CAST (campaigns and 

awareness raising strategies in traffic safety) wurde 

aufgezeigt, dass Kommunikationskampagnen im Be-

reich der Verkehrssicherheit handlungsrelevant wir-

ken können, wenn gewisse Kriterien bei der Entwick-

lung und Implementierung berücksichtigt werden 

[34,35]. Diese gelten auch bei einer Velohelmkam-

pagne. 

Nebst reinen Sensibilisierungskampagnen können 

auch finanzielle Anreizsysteme zur Erhöhung der 

Verfügbarkeit der Velohelme eingesetzt werden. 

Dies insbesondere bei Personen mit tiefem Einkom-

men. Wie stark eine Anreizschaffung durch einen 

Preisnachlass beim Kauf eines Helms oder gar einer 

Gratisabgabe zur Steigerung der Verfügbarkeit bzw. 

zu einer höheren Tragquote beiträgt, ist aufgrund 

verfügbarer Studien unklar [36]. Finanzielle Anreize 

können aber bestehende soziale Ungleichheiten re- 
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duzieren helfen [37]. In spezifischen Settings (insbe-

sondere bei Personen mit geringem Einkommen) ist 

eine Anreizschaffung eher sinnvoll als eine unspezi- 

fische z. B. für die ganze Bevölkerung. Werden Ver-

günstigungen unspezifisch angeboten, ist das Ri-

siko, dass jene von Vergünstigungen profitieren, die 

sich ohnehin einen Helm gekauft hätten, gross. 

Die höchste Helmtragquote ist mit einem gesetzli-

chen Obligatorium zu erreichen. Zur Rolle des 

Vollzugs liegen widersprüchliche Ergebnisse vor [1]. 

Eine neue Studie (Interrupted Time Series Study) aus 

Schweden zur Wirksamkeit des Helmobligatoriums 

bei Kindern unter 15 Jahren zeigt, dass bei Knaben 

eine mit dem Obligatorium zu begründende Reduk-

tion von Kopfverletzungen feststellbar ist, nicht hin-

gegen bei Mädchen [20]. Die Autoren können auf-

grund der ihnen verfügbaren Daten keine Gründe 

für den Gendereffekt liefern. Auch die Erfahrungen 

in Österreich sind positiv: Seit Einführung eines Helm-

obligatoriums für Kinder unter 12 Jahren ist die 

Helmtragquote von 65 % auf 86 % gestiegen und 

der Anteil Kopfverletzungen bei Verunfallten von 

47 % auf 42 % gesunken [38]. 

Eine Helmpflicht hat den Vorteil, den sozialen Gra-

dienten in der Nutzung des Fahrradhelms zu redu-

zieren. Parkin und Mitautoren konnten in einer Un-

tersuchung in Toronto, Kanada, aufzeigen, dass ein 

Fahrradhelmobligatorium nicht nur die Tragquote um 

etwa 20 Prozentpunkte von 44 % auf 66 % erhöhte, 

sondern dass der Anstieg differenziell war. Kinder aus 

Wohngebieten mit tieferem oder mittlerem Sozio-

ökonomischen Status (SES) profitierten deutlich mehr 

als Kinder aus hohen SES-Regionen [39]. 

In Zusammenhang mit einer Helmpflicht sind mögli-

che, unerwünschte Nebeneffekte zu beachten. 

Befürchtet wurde insbesondere ein Rückgang des 

Radfahrens. Robinson stellte einen Rückgang Rad 

fahrender Kinder nach Einführung des Helmobliga-

toriums in New South Wales (NSW, Australien) um 

rund 40 % fest [40]. Er argumentiert, dass die fest-

gestellte Reduktion der Anteile an Kopfverletzungen 

nicht auf die Wirkung des Helmobligatoriums, son-

dern auf den Rückgang der Exposition zurückzufüh-

ren sei. Dieses oftmals zitierte Ergebnis steht jedoch 

im Widerspruch zu anderen Publikationen, die inter-

national keinen entsprechenden Rückgang feststel-

len konnten. Gemäss neuen Analysen lässt sich auch 

für Australien (NSW) der Rückgang der Kopfverlet-

zungen bei verunfallten Radfahrenden auf das Helm-

oligatorium zurückführen [41]. Bisher fehlt die Evi-

denz dafür, dass ein Helmobligatorium zu einer 

nachhaltigen Reduktion von Radfahrten führt. 

Nebst der rein präventiven Beurteilung einer Mass-

nahme müssen auch die Umsetzungschancen be-

dacht werden. So muss ein Obligatorium insbeson-

dere politische Hürden meistern. 2012 fand der An-

trag des Bundesrats, eine Helmtragpflicht bei 

Kindern einzuführen, im Parlament keine Mehrheit. 

Im Rahmen der parlamentarischen Diskussion wur-

den verschiedene Gegenargumente angeführt. Be-

sonders betont wurde, dass die bisherige Förderung 

der Helmtragquote auf freiwilliger Basis erfolgreich 

war und diese Strategie deshalb auch künftig für die 

weitere Steigerung der Nutzungsquote anzuwen-

den sei. Die aktuelle Entwicklung der Velohelmtrag-

quote lässt jedoch eher vermuten, dass eine gewisse 

Grenze erreicht wurde und eine weitere Steigerung 

durch rein edukative Sensibilisierungskampagnen 

möglicherweise nur schwer zu erreichen ist. 

In der Diskussion um ein Obligatorium werden auch 

ethische Gesichtspunkte eingebracht, wie insbeson-

dere die Freiheitseinschränkung. Die Einschrän-

kung der individuellen Freiheit rechtfertigt sich 
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aus ethischer Sicht, wenn nicht nur das einzelne In-

dividuum von möglichen negativen Folgen seines 

Handelns betroffen ist, sondern auch die Gesell- 

schaft. Während manche argumentieren, das Nicht-

tragen eines Fahrradhelms führe zu keiner Fremdge-

fährdung und rechtfertige daher kein staatliches 

Eingreifen [42], kontern andere mit den Unfallkos-

ten, die der Gemeinschaft entstehen [43]. Darüber 

hinaus stellt sich die Frage, ob eine Massnahme zu-

mutbar und verhältnismässig ist. Gemäss 

Schröder wäre z. B. ein gänzliches Verbot, Fahrrad 

zu fahren, eine unverhältnismässige und unzumut-

bare Einschränkung des Individuums, hingegen 

kaum das Gebot, einen Helm zu tragen [44]. Diese 

ethischen Gesichtspunkte betreffen grundsätzlich 

nur erwachsene Radfahrer. Für Kinder liegt die Ver-

antwortung hingegen nicht bei ihnen selbst. So 

könnte eine Helmtragpflicht für Kinder ähnlich gut 

begründet werden wie ein Rauch- oder Alkoholver-

bot unter einer bestimmten Altersgrenze. 

Ungeachtet der politischen und ethischen Diskussio-

nen zeigen aktuelle Befragungsdaten eine hohe Ak-

zeptanz der Schweizer Bevölkerung für ein Obliga-

torium: 2015 befürworteten 89 % der Bevölkerung 

ein Fahrradhelmobligatorium für Kinder bis 14 Jahre 

[45]. Auch unter den Radfahrenden befürworten 

87 % diese Massnahme. Ein Helmtrageobligatorium 

für alle Radfahrenden wird noch von 68 % der 

Schweizer Bevölkerung und 59 % der Radfahren-

den befürwortet. Die gesellschaftliche Akzeptanz 

für ein Helmobligatorium ist demnach gegeben. 
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V. Zusammenfassung und Fazit

Einen Helm zu tragen, ist eine Massnahme sekun-

därer Prävention, d. h., sie beeinflusst nicht das 

Unfallrisiko, sondern die Verletzungsschwere. In ers-

ter Linie muss Prävention da ansetzen, wo Unfälle 

vermieden werden können. Hierzu liegt für die 

Schweiz ein umfassender Massnahmenkatalog vor 

[1]. Dennoch werden Fahrradunfälle nie völlig ver-

mieden werden können. Kommt es zu einem Sturz, 

ist es sinnvoll, den Kopf mit einem Helm zu schüt-

zen – auch wenn nicht alle Kopfverletzungen 

dadurch vermieden werden können.  

Gemäss der Todesursachenstatistik sterben in der 

Schweiz 64 % der tödlich verunfallten Radfahren-

den an einer Kopfverletzung. Dieses Ergebnis 

deckt sich mit der internationalen Literatur. 

Es ist summarisch davon auszugehen, dass ein Fahr-

radhelm im Durchschnitt die Wahrscheinlichkeit ei-

ner Kopfverletzung um mindestens 40 % reduziert 

[13]. Die Schutzwirkung kann durch einen gut pas-

senden und korrekt getragenen Helm erhöht wer-

den. In der Schweiz könnten durch ein konsequen-

tes Tragen eines Velohelms rund 350 schwere Kopf-

verletzungen bei den UVG-Versicherten verhindert 

werden. Für Kinder und Senioren kann das Ret-

tungspotenzial nicht abgeschätzt werden.  

Die Steigerung der Helmtragquote muss nach 

wie vor durch geeignete Massnahmen angegangen 

werden. Grundsätzlich bestehen hierfür kommuni-

kative, edukative, legislative und ökonomische Stra-

tegien. Welche Strategie gewählt wird, hängt nicht 

nur vom wissenschaftlichen Nachweis der Wirksam-

keit ab, sondern auch von der politischen Umsetz-

barkeit.  

Unabhängig von der konkreten Strategie zur Nut-

zungssteigerung, gilt es auch, das richtige Tragen 

eines passenden Helms zu fokussieren. So lässt 

sich das Rettungspotenzial weiter ausschöpfen. 

In der Forschung wird nach wie vor darüber disku-

tiert, welche Art und Schwere von Kopfverletzun-

gen durch heute übliche Helme eher verhindert wer-

den können bzw. welche weniger. Während biome-

chanische Experimente aufzeigen, dass die 

Schutzwirkung von Helmen bei hohen Impacts an 

ihre Grenzen stossen, belegen epidemiologische 

Studien, dass der Helm auch bei hohen Impacts wie 

sie in Realität vorkommen (z. B. bei Kollisionen mit 

motorisierten Fahrzeugen), eine Schutzwirkung auf-

weist [46]. Einigkeit besteht darüber, dass der Helm 

weiterentwickelt und die Schutzwirkung durch 

Forschung und Normanpassungen optimiert wer-

den kann. 

Was wir bisher wissen, spricht dafür, in jeder Situa-

tion einen Helm zu tragen – auch wenn er keine 

Lebensversicherung ist. Was wir bisher wissen, 

spricht aber auch dafür, nicht alleine auf den Helm 

zu setzen. In der Schweiz laufen daher richtiger-

weise viele weitere Bemühungen, das Fahrrad-

fahren sicherer zu gestalten.  
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